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Tübingen, im Januar 2006
Merkblatt über das Freistellungsjahr

1.
Was ist das Freistellungsjahr?

Das Freistellungsjahr ist eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung, die es ermöglicht, am Ende des Bewilligungszeitraumes für ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Der Bewilligungszeitraum kann drei bis acht Jahre umfassen. Die auf das Jahr der völligen Freistellung entfallende Arbeitszeit muß in den vorangegangenen Jahren vorgearbeitet werden.

2.
Mit welchen Varianten ist das Freistellungsjahr möglich?

Die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung in Form des Freistellungsjahres wird in der Weise eröffnet, dass Lehrkräfte je nach Antrag für die Dauer von


a)
drei Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 2/3 der Dienstbezüge eingehen und hierbei zwei Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden,


b)
vier Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 3/4 der Dienstbezüge eingehen und hierbei drei Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden,


c)
fünf Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 4/5 der Dienstbezüge eingehen und hierbei vier Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden,


d)
sechs Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 5/6 der Dienstbezüge eingehen und hierbei fünf Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden,


e)
sieben Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 6/7 der Dienstbezüge eingehen und hierbei sechs Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden,


f)
acht Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 7/8 der Dienstbezüge eingehen und hierbei sieben Jahre vollbeschäftigt sind und ein Jahr völlig freigestellt werden.


Das Freistellungsjahr ist grundsätzlich direkt im Anschluss an die Ansparphase zu gewähren. Es kann auf Antrag der Lehrkraft auch für einen späteren Zeitraum bewilligt werden. Der Bewilligungszeitraum (Ansparphase bis Abschluss der Rückgabephase) darf die Gesamtdauer von acht Jahren nicht überschreiten.


Teilzeitbeschäftigung in Form des Bewilligungsjahres kann mit einer Teilzeitbeschäftigung nach den allgemeinen Vorschriften verbunden werden. Allerdings darf die Hälfte des Regelstundenmaßes im Durchschnitt des Bewilligungszeitraumes nicht unterschritten werden. Beispiel: Eine Lehrkraft am Gymnasium (Regelstundenmaß 25 Wochenstunden) kann bei einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 15 Wochenstunden das 6- bis 8jährige Modell wählen. Beim 5jährigen Modell (15 Wochenstunden x 4/5 = 12 Wochenstunden) wäre die Hälfte des Regelstundenmaßes im Durchschnitt des Bewilligungszeitraumes unterschritten.

3.
Wer kann das Freistellungsjahr beantragen?

Grundsätzlich können sowohl Lehrkräfte im Beamtenverhältnis als auch Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis am Freistellungsjahr teilnehmen. Hinsichtlich der Inhaber von Funktionsstellen (z. B. Schulleiter) gilt dies jedoch mit der Einschränkung, dass eine Teilnahme nur dann möglich ist, wenn sich der Eintritt in den Ruhestand an das Freistellungsjahr unmittelbar anschließt (Ruhestand kraft Gesetzes) oder sich die Versetzung in den Ruhestand nach dem erklärten Willen der Lehrkraft unmittelbar anschließen soll (Antragsruhestand). Allgemeine Voraussetzung ist, dass der Bewilligung dienstliche Belange im Einzelfall nicht entgegenstehen.


Die Teilzeitbeschäftigung in Form des Freistellungsjahres kann auch mehrmals in Anspruch genommen werden.

4.
Wie wird das Freistellungsjahr beantragt ?


Der Beginn der Teilzeitbeschäftigung in Form des Freistellungsjahres ist grundsätzlich auf den ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien und das Ende grundsätzlich auf den Tag vor dem Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien festzulegen.


Durch jährliche Bekanntmachung im Amtsblatt Kultus und Unterricht wird der Zeitpunkt mitgeteilt, wann Anträge auf Freistellungen bzw. Abkürzungs- und Änderungsanträge für das folgende Schuljahr der Schulleitung und den oberen Schulaufsichtsbehörden vorliegen müssen.

5.
Auswirkungen auf finanzielle Leistungen

a)
Besoldung


Die Dienstbezüge werden während des gesamten Bewilligungszeitraumes anteilig verringert (2/3 bis 7/8). Das Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts ändert sich durch die Teilzeitbeschäftigung nicht.


b)
Beihilfe


Der Beihilfeanspruch bleibt im vollen Umfang während des gesamten Bewilligungszeitraumes bestehen, also auch während des Jahres der völligen Freistellung.

6.
Sonstige dienstrechtliche Auswirkungen

a)
Laufbahnrecht


Eine Teilzeitbeschäftigung hat grundsätzlich keine laufbahnrechtlichen Auswirkungen.



Die vorgeschriebene Wartezeiten für Beförderungen verlängern sich durch eine Teilzeitbeschäftigung nicht. Dies bedeutet, dass bei einer Teilzeitbeschäftigung in Form des Freistellungsjahres auch das Jahr der völligen Freistellung hinsichtlich der für Beförderungen vorgeschriebenen Zeit voll angerechnet wird.


b)
Alters- und Schwerbehindertenermäßigung


Für den Zeitraum, in dem die Lehrkräfte tatsächlich vollbeschäftigt sind (rechtlich liegt eine Teilzeitbeschäftigung vor), gelten für die Alters- und Schwerbehindertenermäßigung die Regelungen für vollbeschäftigte Lehrkräfte. Bei Lehrkräften, die darüber hinaus nach den allgemeinen Regelungen teilzeitbeschäftigt sind, gelten für die Alters- und Schwerbehindertenermäßigung die Regelungen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte.


c)
Nebentätigkeiten


Da es sich bei der Teilnahme am Freistellungsjahr um eine Teilzeitbeschäftigung aus sonstigen Gründen handelt, darf dem Antrag nur entsprochen werden, wenn sich die Lehrkraft verpflichtet, während des Bewilligungszeitraumes Nebentätigkeiten nur unter den Voraussetzungen und in dem Umfang auszuüben, wie dies nach den nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen den vollzeitbeschäftigten Beamten gestattet ist. Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden, soweit dies mit dem Beamtenverhältnis vereinbar ist.

7.
Veränderungen während des Bewilligungszeitraumes

Die Entscheidung für ein bestimmtes Modell ist grundsätzlich bindend. Kann der Bewilligungszeitraum jedoch nicht wie vorgesehen abgewickelt, insbesondere die Freistellung am Ende des Bewilligungszeitraums nicht in Anspruch genommen werden, gebietet die Fürsorgepflicht einen besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ausgleich der Vorleistungen. Dieser wird durch eine rechtliche Rückabwicklung (Widerruf) der Teilzeitbeschäftigung erreicht.


Im einzelnen gilt folgendes: Die Bewilligung ist zu widerrufen bei Beendigung des Beamtenverhältnisses (z. B. durch Tod oder Eintritt in den Ruhestand), bei Dienstherrnwechsel (z. B. Versetzung in ein anderes Bundesland), bei Bewilligung von Altersurlaub und Urlaub nach § 31 Abs. 2 Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) sowie in besonderen Härtefällen, wenn der Lehrkraft die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist. Wird langfristig Urlaub (z. B. Erziehungsurlaub, Urlaub aus familiären Gründen) bewilligt, so verlängert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer dieser Beurlaubung. Auf Antrag der Lehrkraft und aus dienstlichen Gründen kann die Bewilligung widerrufen werden.


Im Falle des Widerrufs werden die bis zu diesem Zeitpunkt "angesparten" Dienstbezüge (zinslos) nachgezahlt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit vermindert sich im Falle des Widerrufs nicht.

8.
Rechtsgrundlagen

§ 153 g Landesbeamtengesetz
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